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Der Zeitnum von M.s Analyse iSt das 13. und 14. Jh. mit den Grenzdaten 1215 
und 1381. AU$gangspunkt ist die These, d.ß die M.gna C2na in der n.achfol­
genden Zeit zu ei.oer Art Priifstei.o für gutes R<ßiment und für die Vorstellun­
genvon Recht, GerechtigJ<eit und allgemein von gerechter Politik wurde. Diese 
These wird durch die 1300 ergangene Anweisung an alle Sheriff> untermauert, 
die Magna C2tta vier Mal im Jahr öffentlich zu verlesen, und durch ihze 
regelmäßige Bestätigung durch königliche Gesetze seit Eduard m. Nicht 
RechtSgeschichte als die Geschkhte der Entwicklung von Gesetzgebung und 
GerichtsWeSen ist M.s TheDlll, sondern die Entwicklung von Rechuvemäo.clnis 
und RechubewußtSein (,.legal conscioU$nessj als wesentliches Element der 
Soz.ialbezichungen, so wie sie im T agtägüchen gelebt und erfahren wurden. 
Dem VI. (der nicht nur Wistenschaftlt.r, sondern auch praktizierender Strafver­
teidiger ist) geht es nicht um juristisch ... Trennungsdenken", sondern um .the 
worki.og of the mind and the psychologieal elements of law• (S. 28}, also 
darum, wie sich die Vorstellungen von Recht und Gesetz (die i.ohaltlich nicht 
UÜt dem wirklich geltenden Recht überei.azustim.men brauchten) als Elemente 
des Denkeos und damit des Handeins der Meoscheo Dlllnifestierten (K>.p. 1). 
Der Vf. untersucht das Wachsen von RechtSbewußtSein in drei verschiedenen 
Bereichen: bei den als Richter und Anwilte tätigen Pachjuristen, bei denen die 
zunehmende InteUektualisierung durch das Erfordernis von FachaU$bildung 
und praktischem Berufstraining das Enmehen einer berufspezifiSchen Gruppe.o.­
bilduog, einer Fachsprache und eines spezifiSchen Berufsethos in Selb,.. und 
Fremdwahr.o.ehmuog förderte (Kap. 2); bei den Bürgern und deren spezifiSchen 
Erfahrungen von Recht in familialen, lokalen, kirchlich· und profan-gc:meind· 
liehen Beziehungsgefügen (Kap. 3) und in der regelmäßigen Priisenz und Zu­
~güchkeit königlicher Gerichte vor Ort, die mit der V erpflichrung zu bürger· 
licher Partizipation verbu.o.den waren (Kap. 4); und bei den Aktivitäten des 
Parlaments für die Entwicklung des Rechtsbewußtsei.os im Land (Kap. 5). Im 
Schlußkapitel analysiert der Vf. an aU$gewihlten i.o.o.en- wie außenpolitischen 
Beispielen die Verwendung von Rechuargumenten in politischen Au<einander· 
setzungen (Kap. 6}. - Besonders aufschlußreich ist wohl fUr deutsche Leser die 
Rolle von Könignun und Parlament. Es gelaog der königlichen Regierung, auch 
für den Gemeinen Mann in Stadt und Land regelmlißig und verläßlich Gerichte 
für seine Klagen und fUr die Verfolgung von Mistetätern im Namen der Krone 
verfügbar zu halten. Es lohnte sich des!Wb auch für kleiDe Bauern und sogar 
fUr Unfreie, Verfahrensregeln wie z. B. den Einsatz von Verwaltung>schrift· 
stücken wie den königlichen writs (brevia) zu ke=, durch die eine Klage vor 
ei.oern Königsgericht in Gang gesetzt werden konnte. Die AUSStellung von 
geschitzten 50000 writJ jährlich im 14.Jh. vermindt ei.oen Eindruck davon, 
wie sehr dierer Rechuweg zu den bürgerlichen Handlung.optionen gehörte. 
Der Vf. zeigt nachdrücldich, daß im 13. und 14. Jh. regelgerecht operierende 
Gerichte für König, Parlament und Volk zum Maßstab für gerechtes R.egiroent 
wurden. Danebenist bemerkenswert, daß durch die Königsticbter, die regelmli· 
ßig in die shirts reisten, Informationen aus dem Land über Sinn und Erfolg von 
Reformgesetzen König und Parlament erreichten, sowie umgekebn die Profes­
sionalität der Königsrichter allgernein das Rechtsverständoi.s vor Ort gefördert 


